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SJtutpoIijeUidje tBctuillU

guttgcit ber Stab! ^itvid)
würben am 15. 9Mrj für
folgettbe 93 a it p r o j e f t e, teit=

toeife uttter SBebiitgungett, er=

teilt : I
• Krieger & (Sie. für

ben Umbau ber Käufer fyriebenägaffe • > uttb 7, 3- 1 ;

2. 3. Mîârr'ê ©rben für einen Umbau S3at)nl)offtr. 77,

•f. 1; 3. '& fpuber für 2 Freitreppen Sitflrainftr. 1(5,

3. 2; 1. Sorfjer & (Sie. für einen ßagerfdptppen an ber

Mmenbftrajje, 3- 2; 5. 21. »licfenftorfer--für 2 ®ad)=

ii)ol)nuui]cn (Steinftva^e 27, (>. 2(. ^(ufen)tovfev
für 1 (£>aduoo{)ituitg ßut'linbenftraffe 193, 3- -3 7. 3.
.Rafftetter für einen Umbau (Brauerftraffe Dir. 14, 3. 4;
8. ©ebr. pfeli für ein @efd)äftäl)aus ^ofefftraffe 227,

3. 5; 9. ©ebr. Hüfdjer & ©te. für 21bcutberutig ber ge=

neljm'igten glätte für bie ffabrifumbaute .ftarbtunnftr. 301,
fotnie für einen döerfftattanbau bafelbft, 3. 5; 10. ©e=

noffenfctjaft SBaldje für ein ©efdjäftdljaud äBaldjeftraffe
11'15, ß. <i; 11- ©. iftitterbanb für ein ©efcf)äft§f)au§
Sßeinbergftraffe 43 uttb einen Slnbau äßeinbergftrage 45,

lo. iptU|. XJU «y« wu-uuiuy |vtv vmvu |iuuuiuuuu
©elfitoftrage 18, 3- J 14- @^t ßürid) für ein 3iid)U
frtjtuimtnerbaffin in ber (Babanftalt am Ittoguai, 3. 8;

5. ßebendinittelnerein ßüt'id) für einen ßaben 3d)ned'eu=
mattnftr. 9, 3- 7.

jÇiiv bie Wobiliaranfdmifung in bctt ©ebiittbeit
bev Sliutöuorntuttbfdjaft, bee Sugenbljcimé uttb bcô
2(rbeitôanttcs int Sclttmt itt ßiivid) mirb nom Stabt=
rat beim ©raffen Stabtrate ein .Orebit non ffr. 88,500
nadjgefudft.

ßitttt problem bev £0ol)nuttg5=ffragc im .Oaittou
ßüvicij tuurbe unit ber 3Sertrauen§männemerfatnnitutig
ber beinofratifd)ctt (Bejirf'Spartei Jorgen folgenber 33e=

fdjluff gefaxt : IDa fid) ber 2Bol)ttung§mauge( befonberd
in bett ittbuftriellen ßanbgenieinbett bed .taittond immer
fühlbarer jeigt, ift ber iftegierttttgdrat eittjitlaben, @r=

bebuitgeit 51t ueranftalten, bett ©emeittben uttb ©ettoffem
fdjaftett geeignete tBorfdjläge für bett S3 au non SSBotfw

t)äuferti ju unterbreiten, befonberd aud) (Bauplätte $ur
Verfügung 51t Jtelleit uttb bett (Bau neuer Straffen metir
a(§ bidder jtt förbern ttttb ju'unterftütjen.

3fUr bie (Neubauten int äöiefcttbaitflcv Olicb : (f>ädp
terljaud, Sdjeutte uttb Sd)iueine=Stallungett, nertangt ber
Stabtrat nott 3Bintertl)ur einen Streb it nott 123,000 ffr.,
batttil bie 83 ffttdjarten ßattb and) rationell betnirtfcfgaftet
tnerben föttnett.

(Bauliches itttö iMitnplif ((Bern). ®ie ©emeinbe
SSütitplij befdfloff, ©emeiitbeiuobitbauteii aufbeut
fogett. (Brünn a der 51t erftelten.

(Baitfrebitc bed .UantonP (öafetftabt. (£>er ©rofte
(Hat bewilligte 30,500 ffr. für bett ©troerb einer ßattb=

parjelle für bett f?afett u0it .(Mettt 1)üttinge 11. 91atfj-

Baupolizeiliche Bewilli-
gnngcu der Stadt Zürich
wurde» am là- März für
folgende Bauprojekte, teil-
weise uuter Bedingungen, er-
teilt: >. Brieger ck, Cie. für

de» llmbau der Häuser Friedeilsgasse a uud 7, Z. ^1 :

2. I. 3lörr's Erbe» für eiueu llmbau Balpihofstr. 77,

F. l; 3. I. Huber für 2 Freitreppen Sihlrainstr. lt.,
^ a- 4. Locher â Eie. für einen Lagerschuppen an der

Mmendstraße, Z. 2; 5. A. Blickenstorfer für 2 Dach-

lvohnllngen Steinstraße 27, Z. 'î; lî. A. Bllckenjwrfer
für l Dachivohnnilg Zurlindenstraße l!>3, Z. 3: <.

Hofstetter für einen Umbau Brauerstraße Nr, >4, Z. 4;
». Gebr, Iseli für ein Geschäftsha>ls Josefstraße 227,

Z. 5> - !>. Gebr, Tttscher & Cie. für Abänderung der ge-

uehmlgteu Pläne für die Fabrikumbante Hardtllrmstr, 3i)I,
soiviestür einen Werkstattanbau daselbst, Z. 7»! w, Ge-

nossenschast Walche für eil, Geschäftshalls Walchestraße

ll-15, Z, <>; 11. S, Ritterband für ein Geschäftshaus
Weinbergstraße 42 und einen Anbau Weinbergstraße 45,

1'5. Prns. s

Belsitostraße 18, Z. 7 ; 14. Stadt Zürich für ein Nicht-
schwimmerbassin in der Badanstalt am Utognai, Z. 8;

5. Lebensmittelverein Zürich für einen Laden Schnecken-
mannstr, !>, Z. 7,

Für die Mobilinrnnschussung in den Gebäuden
der AmtSvormundschnft, des Jugendheims und des
Arbeitsamtes im Selnan in Zürich wird vom Stadt-
rat beim Großen Stadtrate ein Kredit von Fr. 88,5l><>

nachgesucht.

Znm Problem der WohnungS-Frage im .Kanton
Zürich wurde von der Bertranensmännerversanimlnng
der demokratischen Bezirkspartei Horgen folgender Be-
schlnß gefaßt: Da sich der Wohnungsmangel besonders
in den industriellen Landgemeinden des Kantons immer
fühlbarer zeigt, ist der Regiernngsrat einzuladen, Er-
Hebungen zu veranstalten, den Gemeinden und Genossen
schaften geeignete Borschläge für den Bau von Wohn-
Häusern zu unterbreiten, besonders auch Baupläne zur
Verfügung zu stellen und den Bau neuer Straßen mehr
als bisher zu fördern und zuRliiterstützen.

Mir die Neubauten im Wiesendauger Ried: Päch-
terhans, Schelme und Schweine-Stallnngen, verlangt der
Stadtrat von Winterthnr einen Kredit von k23M<) Fr.,
damit die 83 Jucharten Land auch rationell bewirtschaftet
werden können.

Bauliches aus Bümpliz (Bern). Die Gemeinde
Bümpliz beschloß, Gemeindemohnbauten auf dein
sogen. Brünn acker zu erstellen.

Baukredite deS Kantons Baselstadt. Der Große
Rat bewilligte 3t>,5t)<) Fr. für den Erwerb einer Land-
Parzelle für den H a f e n v o n Klei n h ü n i n g e n. Nach-
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beut bic freifinnige unb bie liberate Jyraftioit biß ©in«
ftellung eines ^oftenS oott 20,000 Fr'anfen für biß 45 o t «

arbeit e n für ein B o I f § h a u § inS Bttb get flugeficf)ert
batten, ftimmten bie Sojiatbemofraten bent Krebit für
baS it natu m ie « @ e b äitb e 51t, ber eine tpötje non
800,000 fyr. erreicht, ferner tourbe ein Krebit 001t
180,000 fyr.' für bie Berlegutt'g beS SöerfhofeS
bewilligt.

Sterfctfltpung ber 93auïoften
für MeitttootynunöSüaufen*

(Rotrefponbeiiä.)

Qu bett hierüber itt Sto. 42 unb 40 biefeö Blattes
erfcbiettettett Slrtifeln, bie alte Beachtung oerbieuett, mögen
einige Beiträge aus ber ^rariè als ©rgänjuttg biettett.
Dabei fittb fct)meijerifct)e Berhättniffe flugruube gelegt.

I. Jttlcjemelttes.
B3eun ausgeführt roirb, baß bie Baupolifleibeamten

oietfadj gegenüber Steuerungen flu ängftlicf) fittb unb itt
bett Stttforberungeii eher 51t toeit geben, fo mag bas oft
flutreffen, it ber titan barf babei nicht oergeffett, baf? ber
Beamte ait fantonate unb örtliche Borfct)riften gebunbett
ift unb baf? bie Begebren um „iUtSttabmen" immer weiter

.oou ber allgemeinen Storm abgeben möchten. £feber ftüßt
fid) auf bett SSorhergehenben, nicht auf bie allgemeine
Sieget, unb bebeutet matt ihm, baf? es bei einer getoiffett
©rettje fein Betoenben höbe, fo toirb bieS beut Bau«
polifleibeainten als „Söittfür" gebeutet. Hut biefent Bor«
tourf fltt entgehen, oerharrett manche bei ber Borfcßrift
unb geftatten feine SluSnabnten. ©0 febr tttati bie „Bu=
gefnöpftheit" battit einigermaßen begreift, fällte titan bod)
einen StuSmeg fittben. Söentt bie fantonalen Borfcbriften
für bie (Sinfübruttg oou Steuerungen hinberlicl) fittb, |o
foil bie ©emeinbebebörbe eine Slttberuttg betoirfe'n, eitt=
toeber allgemein gültig ober battit für bett befottbertt
Tyall unb, toenn Beobachtung nötig ift, auf ßufehett hin.
,jft bie Cberbehörbe bamit einoerftanbcn, fo toirb bie

©emeinbebebörbe biefe Stusnabmen nicht nur nicht ein«

fchrättfen, fottbertt ittt ©egenteil auf allen ©ebietett, too
fie felbftättbig oorfchreibett fatttt, möglichft toeit entgegen«
fontttten. ©S fatttt auch nicht immer öarauf abgeftellt
toerben, ob titan bieS unb fettes an attbertt Orten fcljou
gemacht ober gar, ob eS fiel) fo unb fo oiele Fahre
bewährt hat. Beamte, bie eine große ©rfabntiig befißen,
werben folctje Steuerungen bod) beurteilen f'öttttett; ober
fie werben Fachleute aitS beut betreffenbett Beruf be«
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grüßen unb mit ihnen baS Stichtige fittben. SJÎan macht
überhaupt mit bent Beiflitg 001t Fachleuten flttr Stbflärung
fotdjer Fragen ittt attgemeinen fo gute ©rfa'hrungen,. baf?

matt biefoS Berfabren jebetit Baupolifleibeamten nur ein«

pfehlett fatttt. Bat bie Befjörbe bie Stusnabtne gefeßlid)
feftgelegt, fo fittb bie ©renjeti geflogen, unb ber Beamte
ift gefiebert, mit bett Bewilligungen nidjt weiter gelten
fltt müffen.

Ftn Kanton St. ©allen ift bas Verfahren noch ßitt=

fadjer. Da ein fiberbauungSptan bie Battoorfchrifteit
überhaupt anbeut ober ergänzen fatttt, ift es möglich,
für gattfle Oatartiere 001t Kleinwohnungen einen „Oatar-
tier Bauplan" auffluftellett unb ber ©emeinbebebörbe
alle bie SluSttahmett uottt orbeutlichen Staureglement als
wefßittlicf)ßit Beftanbteit ber Borlage mit einzugeben ; mit
ber ©enehtnigung bttrcl) bett BegierungSrat treten fie in
Kraft. Diefe meitfictjtige Steuerung bewahrt Bebörbcu
ttttb Bauettbe uor ber manchmal roiberfittttigen Schablone
unb fie ermöglicht, bett eittflelnen örtlichen Sßertjftttiiiffeu
Stechttnug flu tragen; feberfleit föttttett attbere Steuerfcljei
ttungett auf beut ©ehiete ber praftifd)en Bauausführung
initeinbeflogett unb auf biefent rufet) burcbgefübrteu Ber«
fahren ber Stilgemeinheit flttgänglid) gemacht werben.
S)töcl)ten anbere Kantone biefent Beifpiete folgen Für
„ättgftliche" SanbeSbehörbeu empfiehlt es fiel), einen Ber«
fttcl) fltt machen, ber faunt fe()(fd)Utgen fatttt, weint matt
hei erfahrenen, fachlich prüfettben Fachleuten eine SJtei=

ttungsüußeruitg einholt.

II. lEiuijje befenbeve Jlusmtfymeit.
n) ©ittf riebungen. ;fu begrüßen fittb lebettbe ftpeefeu,

bie auch bett Bögein gute Unterfunft ermöglichen, ober
bann Qättnc aus 1,0 bis 1,2 m hohen .Spaibrititblatteu,
an Bfoften aus ©lein- ober Betonfocfeln mit _L ober
C CSifßtt. ©otd)e ©ittfriebungen, brei SJÏal gut mit erft=
llaffigent Karbolineunt geftrid)en, holten febr fange, f'often
wenig Unterhalt, tonnen twin FauSbefißer unter Ilm«
ftänben .fetbft auSgebeffert ttttb oor altem gelegentlich
fetbft mit Karboliiteunt nacl)geftr ich e n werben ttttb geben
ber Binbfchaft eilt heimeliges Bilb.

h) ©trgßettbreite. Da bat man bis oor einigen
Fahren ttußloS breite Straßen angelegt. Der ©rttitbfaß
foil lauten: BerfehrSftraßen angettteffeu breit, altfällig
mit ©ranitranbfteinen längs bett Schalen ; Bßobuftraßen
fdjinaler, bis auf 4,0 ober 8,5 m Breite herab. SBetttt

für tpeffen empfohlen wirb, bie ©eitenftraßen nicht flu
fanalifterett ttttb mit ber ©traßeitbefeftigung möglichft
jurüeffluhatten, fo mag bas für bärtige Berhättniffe ttttb
bei beut ebenen ©elättbe angelten. Bei unfern B3itteruitgS=
oerhättitiffeu unb bei beut nteift attfteigenben ©etätibe

fotcljeS wirb aus richtigen ©rmüguttgen ja gevabefltt

oorgeflogeti fottte man namentlich mit bett .©ntwäffe--
utttgSatilagen tticl)t allflttfehr fparett. Das rächt fiel) an
bett UnterhaltSfoften für .Faits ttttb Straße, gefäßrbet
bie ©artßttanlageit uttb gibt ber Kolonie ein uttfaubereS
Slttsfeheu, was gerabe bort oerntiebett toerbett fottte.
äßetttt matt fiel) über bie 3Birtfchaftlicf)fßit einer Straße
S{ecl)enfd)aft geben will, führe titan bie S{ecl)ituitg bttrcl)
für eine „fc()ötie, breite Kanbftraße" ttttb eine für bie
Berfehrs Berhättniffe gerabe getuigettbe Straßenbreite ;

matt wirb erftaunt fein, wie oiel SJÎehrauSgaben ait
Bobenermerb, Bauf'often uttb UnterhattSfofteu eine nur
um einen SJfeter breitere Straße bringt. Sotcße Steel)«

nuttgen oerntögen nteiftenS auch bett eingefcl)worenfteit
Frettttb breiter „QufunftSftraßeu". baran fltt überflettgett,
baß alles feine ©renjen höh gottfl obgefehen baoott, baß
ber ttttt 1 m breitere Borgarten ttoeß ttußbriitgeub oer«
wertet werben fatttt. Die Borgärten fittb reichlich flit
betneffeit aitS 8 ©rüttbeit: ©imitai fatttt man attS ihnen
binftchtlich Bier« unb Shtßgarteit ttttr etwas erfreuliches

63k Jllustr. schweiz. Haudw Leitung („Meisterblatt") Sir, ü I

dem die freisinnige und die liberale Fraktion die Ein-
stellung eines Postens von 20,900 Franken für die V o r -

arbeit et; für ein Volks h a u s ins Budget zugesichert
hatten, stimmten die Sozialdemokraten dem Kredit für
das Anatomie-Gebäude zu, der eine Höhe von
ÜOOMO Fr, erreicht. Ferner wurde ein Kredit von
l 20,000 Fr.' für die Verlegung des Werk h oses
bewilligt.

Verbilligung der Baukosten
für Kleinwohnungsbauten.

(Korrespondenz.»

Zu den hierüber in No. 42 lind 40 dieses Blattes
erschienenen Artikeln, die alle Beachtung verdienen, mögen
einige Beiträge aus der Praxis ats Ergänzung dienen.
Dabei sind schweizerische Verhältnisse zugrunde gelegt.

I. Allgemeines.
Wenn ausgeführt wird, das; die Baupolizeibeamten

vielfach gegenüber Neuerungen zu ängstlich sind und in
den Anforderungen eher zu weit gehen, so mag das oft
zutreffe». Aber man darf dabei nicht vergessen, daß der
Beamte an kantonale und örtliche Vorschriften gebunden
ist und daß die Begehren um „Ausnahmen" immer weiter

.von der allgemeinen Norm abgehen möchten. Jeder stützt
sich aus den Vorhergehenden, nicht auf die allgemeine
Regel, und bedenket man ihm, daß es bei einer gewissen
Grenze sein Bewenden habe, so wird dies dem Bau-
Polizeibeamten als „Willkür" gedeutet. Um diesem Vor-
ivurf zu entgehen, verharren manche bei der Vorschrift
und gestatten keine Ausnahmen. So sehr man die „Zu-
geknöpftheit" dann einigermaßen begreift, sollte man doch
einen Ausweg finden. Wenn die kantonalen Vorschriften
für die Einführung von Neuerungen hinderlich sind, so

soll die Gemeindebehörde eine Änderung bewirken, ent-
weder allgemein gültig oder dann für den besondern
Fall und, wenn Beobachtung nötig ist, auf Zusehen hin.
Ist die Oberbehörde damit einverstanden, so wird die

Gemeindebehörde diese Ausnahmen nicht nur nicht ein-
schränken, sondern im Gegenteil auf allen Gebieten, wo
sie selbständig vorschreiben kann, möglichst weit entgegen
kommen. Es kamt auch nicht immer daraus abgestellt
werden, ob man dies und jenes an andern Orten schon

gemacht oder gar, ob es sich so und so viele Jahre
bewährt hat. Beamte, die eine große Erfahrung besitzen,
werden solche Neuerungen doch beurteilen könne»; oder
sie werden Fachleute aus dem betreffenden Beruf be-
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grüßen und mit ihnen das Richtige finden. Man macht
überhaupt mit dem Beizug von Fachleuten zur Abklärung
solcher Fragen im allgemeinen so gute Erfahrungen, daß
man dieses Versahren jedem Baupolizeibeamten nur em-
psehlen kann. Hat die Behörde die Ausnahme gesetzlich

festgelegt, so sind die Grenzen gezogen, und der Beamte
ist gesichert, mil den Bewilligungen nicht weiter gehen
zu müssen.

Fm Kanton St. Gallen ist das Versahren noch ein-
facher. Da ein Überbauungsplan die Bauvorschriften
überhaupt ändern oder ergänzen kann, ist es möglich,
für ganze Ouartiere von Kleinwohnungen einen „Omar-
tier - Bauplan" aufzustellen und der Gemeindebehörde
alle die Ausnahmen vom ordentlichen Baureglement als
wesentlichen Bestandteil der Vorlage mit einzugeben; mit
der Genehmigung durch den Regierungsrat treten sie in
.Kraft. Diese weitsichtige Neuerung bewahrt Behörden
und Bauende vor der manchmal widersinnigen Schablone
und sie ermöglicht, den einzelnen örtlichen Verhältnissen
Rechnung zu tragen; jederzeit können andere Neuerschei

nungen aus dem Gebiete der praktischen Bauausführung
miteinbezoge» und auf diesem rasch durchgesührtcm Ver-
fahren der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.
Möchten andere Kantone diesem Beispiele folgen! Für
„ängstliche" Landesbehörden empfiehlt es sich, einen Ver-
such zu machen, der kaum fehlschlagen kann, wenn man
bei erfahrenen, sachlich prüfenden Fachleuten eine Mei-
nungsänßerung einholt.

II. Linige besondere Ansnahmen.
n) Einfriedungen. Zu begrüßen sind lebende Hecken,

die auch den Vögeln gute Unterkunft ermögliche», oder
dann Zäune aus >,<> bis 1,2 »>» hohen Halbrundlatten,
an Pfosten aus Stein- oder Betonsockeln mil N oder
H-Eisen. Solche Einfriedungen, drei Mal gut mit erst-
klassigem Karboliueum gestrichen, halten sehr lange, kosten
wenig Unterhalt, können vom Hausbesitzer unter Um-
stände» selbst ausgebessert und vor allem gelegentlich
selbst mit Karbolineum nachgestrichen werden und geben
der Landschaft ein heimeliges Bild.

b) Strastenbreite. Da hat man bis vor einigen
Fahren nutzlos breite Straße» angelegt. Der Grundsatz
soll lauten; Verkehrsstraßen angemessen breit, allsällig
mit Granitrandsteinen längs den Schalen; Wohnstraße»
schmaler, bis auf 4,l> oder P.ö m Breite herab. Wen»
für Hessen empfohlen wird, die Seitenstraßen nicht zu
kanalisieren und mit der Straßenbefestigung möglichst
zurückzuhalten, so »nag das für dortige Verhältnisse und
bei dem ebenen Gelände angehen. Bei unsern Witterungs-
Verhältnissen und bei dem »»eist ansteigenden Gelände

solches wird aus richtigen Erwägungen ja geradezu
vorgezogen sollte man namentlich mit den Entivässe-
rungsanlage» nicht allzusehr spare». Das rächt sich an
den Unterhaltskosten für Haus und Straße, gefährdet
die Gartenanlagen und gibt der Kolonie ein unsauberes
Aussehen, was gerade dort vermiede» werden sollte.
Wenn man sich über die Wirtschaftlichkeit einer Straße
Rechenschaft geben will, führe man die Rechnung durch
für eine „schöne, breite Landstraße" und eine für die
Verkehrs - Verhältnisse gerade genügende Straßenbreite ;

man wird erstaunt sein, wie viel Mehrausgaben an
Bodenerwerb, Baukosten und Unterhaltskosten eine nur
um einen Meter breitere Straße bringt. Solche Rech-

nungen vermögen meistens auch den eingeschivorensten
Freund breiter „ZukunslSstraßen" daran zu überzeugen,
daß alles seine Grenzen hat, ganz abgesehen davon, daß
der um I m breitere Vorgarten noch nutzbringend ver-
wertet werden kann. Die Vorgärten sind reichlich zu
bemessen aus 2 Gründen; Einmal kann man aus ihnen
binsichtlich Zier- und Nutzgarten nur etwas erfreuliches
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